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ANZEIGEJugendlicher wurde
festgenommen
Cham Die Zuger Polizei wurde
am Mittwochabend darüber in
Kenntnis gesetzt, dass ein Schü-
ler in einer Chatnachricht Dro-
hungengegenSchüler, Schülerin-
nen und Lehrpersonen einer
Schule in Cham ausgesprochen
hat. Gestützt auf diese Meldung
wurdenumgehendErmittlungen
eingeleitet sowieSicherheitsvor-
kehrungen getroffen, wie Frank
Kleiner,MediensprecherderZu-
ger Strafverfolgungsbehörden
schreibt.AmDonnerstagmorgen
wurde der Verfasser der Nach-
richt auf Anordnung der Jugend-
anwaltschaft des Kantons Zug
festgenommen. Der Minderjäh-
rige befindet sich aktuell in einer
Jugendeinrichtung.Dieweiteren
Ermittlungen werden unter der
Leitung der Jugendanwaltschaft
des Kantons Zug getätigt. (cro)

Autofahrer landet
mitten im Rapsfeld
Cham Ein 28-jähriger Autofah-
rer ist in Cham von der Strasse
abgekommenund rund150Me-
ter durch ein angrenzendes
Rapsfeld gefahren. Der Unfall
ereignete sich am Donnerstag-
abendkurz vor 19Uhr imWeiler
Niederwil.WiedieZugerPolizei
mitteilt, hattederUnfallverursa-
cher äusserlich keineVerletzun-
gen,musste jedochaufgrundsei-
nes Gesundheitszustandes ins
Spital eingeliefertwerden.Wäh-
rend der medizinischen Betreu-
ung habe sich der Verunfallte
äusserst renitent gegenüberden
Einsatzkräften verhalten.

Wegen Verdachts auf Dro-
gen- oder Alkoholeinfluss wur-
de durch den Pikett-Staatsan-
walt eine Blut- und Urinprobe
angeordnet.DasUnfallfahrzeug
wurde mit einem Traktor aus
dem Rapsfeld gezogen und an-
schliessend von einem Ab-
schleppunternehmen abtrans-
portiert.DiegenaueUnfallursa-
che istGegenstandderweiteren
Untersuchungen. (stg)

Chrööpfelimee:
Paare gesucht
Stadt Zug Am 9. März findet ab
17 Uhr bis zirka 22.30 Uhr das
traditionelleChrööpfelimeeSin-
gen in der Zuger Altstadt statt.
Bis jetzt haben sich fünf Paare
angemeldet,weitereAnmeldun-
gen sind sehr willkommen. Das
schreiben die Veranstalter in
einerMitteilung. AmChrööpfe-
limee Abend werden Laternen
undKerzenbrennen. Sieweisen
daraufhin, dasshier einPaar auf
ein Ständchen wartet. Dieses
Jahr werden voraussichtlich elf
Gesangsgruppen ihreLiederund
Gesänge den Paaren darbieten
und dafürmitKrapfenundWein
belohnt werden. Der Ursprung
dieser Tradition lieg über 250
Jahre zurück.

DerChrööpfelimeeMeister,
MartinKühn, lädtweiterePaare
ein, sich für das Chrööpfelimee
Singen2025anzumelden.Mög-
lich ist dasnochbisEndeFebru-
ar per Mail (chroopfelimee@
schneiderzunft.ch). Weitere In-
formationengibt esunter:www.
schneiderzunft.ch. (cro)

180 neue Wohnungen
brauchen Ihre Stimme

Nutzen wir diese Chance
für Zug!

Pensionskasse der V-ZUG

Ein Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot
Im Wohnhochhaus «Pi» entstehen rund 180 Woh-
nungen, davon rund 130 preisgünstig nach kanto-
naler Vorgabe.

Was heisst «preisgünstig»?
Stand heute rechnen wir z. B. für eine 2.5-Zimmer-
wohnung mit 1‘300 bis 1’600 Franken oder für eine
4.5-Zimmerwohnung mit 2’200 bis 2’500 Franken,
zzgl. Nebenkosten. Die Mietzinse und Konditionen
werden in einer kantonalen Verfügung festgelegt
und periodisch überprüft. Haushalte mit geringe-
rem Einkommen können zudem Subjekthilfe vom
Kanton beantragen, da alle preisgünstigen Woh-
nungen nach den kantonalen Vorgaben der Wohn-
bauförderung gebaut werden.

An wen werden die Wohnungen vergeben?
Die preisgünstigen Wohnungen im Wohnhochhaus
«Pi» werden an Zugerinnen und Zuger vergeben.
Auch junge Erstmieterinnen und Mieter, die sich
eine Wohnung in Zug oftmals nicht leisten können,
haben so die Möglichkeit, in ihrer Heimatstadt zu
bleiben.

Vorrang erhalten die langjährigen Mieterin-
nen und Mieter der sanierungsbedürftigen Altlie-
genschaft, die den 180 neuen Wohnungen weichen
wird.

Wird die Mieterschaft des Altbaus unterstützt?
Ja. Im Gebäude wohnen 48 Mietparteien, davon 27
seit über 5 Jahren. Die anderen Mieterinnen und
Mieter wurden beim Vertragsabschluss darüber in-
formiert, dass die bestehende Liegenschaft einem

Neubau weichen muss. Die langjährigen Mietpar-
teien haben Vorrang bei der Vergabe der neuen
Wohnungen, werden bei der Suche nach einer
Übergangs- oder Ersatzwohnung unterstützt und
erhalten mieterfreundliche Kündigungskonditionen
und Hilfe beim Zügeln. Alle Mieterinnen und Mieter
der Altliegenschaft werden seit 2019 regelmässig
über die bevorstehende Änderung informiert.

Was passiert, wenn die Stimmberechtigten
den Bebauungsplan ablehnen?
Ein Nein an der Urne würde die Bemühungen
zur Behebung der Zuger Wohnungsnot um Jahre
zurückwerfen. Neben den preisgünstigen Woh-
nungen der Überbauung LüssiGöbli ist der Bebau-
ungsplan GIBZ das einzige Bauvorhaben mit einem
substanziellen Anteil an preisgünstigem Wohn-
raum, das auf absehbare Zeit verwirklicht werden
kann.

Die bestehende Altliegenschaft aus den
1960er-Jahren auf dem Areal müsste in nächster
Zeit umfassend saniert oder durch einen Neubau
ersetzt werden.

Das Wohnhochhaus ist ein wichtiger Schritt
für Zug.
Viele Zugerinnen und Zuger wünschen sich mög-
lichst bald bezahlbaren Wohnraum, und das Projekt
wird von Stadtrat und allen Parteien des Grossen
Gemeinderates einstimmig unterstützt.

Die Pensionskasse der V-ZUG und die Genossen-
schaft für gemeinnützigen Wohnungsbau GEWOBA
bitten deshalb auch Sie um Ihre JA-Stimme zum «Be-
bauungsplan Geviert GIBZ» am 9. Februar 2025.


